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V

Vorwort

Die überwiegende Mehrheit der Erfindungen in Deutschland stammt von Arbeitnehmern. 
Für diese Gruppe von Erfindern ist das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ein-
schlägig. Das Arbeitnehmererfindungsgesetz löst die Kollision des Patentgesetzes mit 
dem Arbeitsrecht auf. Das Patentgesetz bestimmt, dass der Erfinder der alleinige Eigen-
tümer seiner Erfindung ist. Im Gegensatz dazu ordnet das Arbeitsrecht ein Arbeitsergeb-
nis, also auch eine Erfindung eines Arbeitnehmers, dem Eigentum des Arbeitgebers zu.

Der erfinderische Arbeitnehmer, der zumeist eine technische Tätigkeit ausübt, sieht 
sich nach der Schöpfung seiner Erfindung unvermittelt mit rechtlichen Fragestellungen 
konfrontiert. Sein Gegenüber ist ein Patentanwalt, der ein Angestellter seines Unter-
nehmens ist oder der von seinem Arbeitgeber beauftragt wurde. Der „Gegenspieler“ des 
erfinderischen Arbeitnehmers ist daher juristisch versiert. Waffengleichheit im Austausch 
des erfinderischen Arbeitnehmers mit dem Vertreter des Arbeitgebers besteht nicht.

Dieses Fachbuch gibt dem Arbeitnehmer das rechtliche Werkzeug, um seine 
Interessen erfolgreich zu vertreten. Der Arbeitgeber wird es in aller Regel begrüßen, dass 
sein Arbeitnehmer Sachkompetenz erwirbt. Hierdurch wird eine schnelle Einigung der 
Arbeitsvertragsparteien ermöglicht und der Arbeitsfrieden gewahrt.

München  
im August 2021

Patentanwalt Dr. Thomas Heinz Meitinger
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Gesetze

Amtliche Vergütungsrichtlinien:  Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmer-
erfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959 (Beilage zum BAnz. Nr. 156), 
geändert durch die Richtlinie vom 1. September 1983 (BAnz. Nr. 169 = BArbBl. 
11/1983 S. 27).

Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG):  Gesetz über Arbeitnehmererfindungen 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 422-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 7. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2363) geändert worden ist.

BGB:  Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 
2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 607) geändert worden ist.

Gebrauchsmustergesetz  in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986 
(BGBl. I S. 1455), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1858) geändert worden ist.

GVG:  Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 
(BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. März 2021 (BGBl. I 
S. 327) geändert worden ist.

Patentgesetz  in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 
1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 
1858) geändert worden ist.

Patentkostengesetz  vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2357) geändert worden ist.



VIII Gesetze

PVÜ:  Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 
20. März 1883, revidiert in BRÜSSEL am 14. Dezember 1900, in WASHINGTON 
am 2. Juni l911, im HAAG am 6. November 1925, in LONDON am 2. Juni 193, in 
LISSABON am 31. Oktober 1958 und in STOCKHOLM am 14. Juli 1967 und geändert 
am 2. Oktober 1979.

RVG:  Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1278) geändert 
worden ist.

ZPO:  Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 
2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3320) geändert worden ist.
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